
Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2024

Sachverhalt:
Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung gemäß § 77 GO
zu erlassen. Der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen der Gemeinde Heist
für das Haushaltsjahr 2024 liegt zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Haushaltsplanung erfolgte unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen sowie des Haushaltserlasses.

Der Haushaltsausgleich ist in der Ergebnisplanung zu erreichen. Dieser gilt als
erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der
Aufwendungen entspricht.
Der Haushaltsentwurf 2024 weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von 412.500
EUR aus. In den Folgejahren ist weiterhin mit Defiziten zu rechnen, so dass sich die
Ergebnisrücklage (zukünftig Ausgleichsrücklage) deutlich reduzieren wird.

Der voraussichtliche Fehlbetrag lässt sich maßgeblich darauf zurückführen, dass im
Vergleich zu den Vorjahren die Gewerbesteuererträge rückgängig sind und
gleichzeitig insbesondere die Aufwendungen für die Kindertagesstätten,
Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge, Personalkosten und allgemeine
Umlagen gestiegen sind.
In Anbetracht der Mehrgenerationengerechtigkeit und möglicher zukünftiger
Investitionen sind für die Folgejahre entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen
anzustreben.

Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem beiliegenden Entwurf zu
entnehmen.

Vorlage Nr.: 1110/2024/HE/BV

Fachbereich: Fachbereichsleitungen Datum: 20.03.2024

Bearbeiter: Neumann AZ: FB 3

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Gemeindevertretung Heist 22.04.2024 öffentlich



Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Heist für
das Haushaltsjahr 2024 entsprechend dem vorliegenden Entwurf.

__________________
Neumann

Anlagen:
Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024


